
 

 

Hauptversammlung der TLG IMMOBILIEN AG am 21. Mai 2019 
 

 

 
Bericht des Vorstands gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz in 
Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz 
 
Zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung am 21. Mai 2019 schlagen der Vorstand und 
Aufsichtsrat vor, zur Ermöglichung von Aktiendividenden ein neues genehmigtes Kapital 
(Genehmigtes Kapital 2019) zu schaffen. Gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 Aktiengesetz in 
Verbindung mit § 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz erstattet der Vorstand zu 
Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung über die Gründe für die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der neuen Aktien diesen Bericht: 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 ist den Aktionären grundsätzlich ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Die Aktien können dabei nach § 186 Absatz 5 Aktiengesetz auch von 
einem oder mehreren Kreditinstitut(en) mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den 
Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (sog. mittelbares Bezugsrecht). Die Ausgabe 
von Aktien unter Einräumung eines solchen mittelbaren Bezugsrechts ist bereits nach dem Gesetz 
nicht als Bezugsrechtsausschluss anzusehen. Den Aktionären werden letztlich die gleichen 
Bezugsrechte gewährt wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstechnischen Gründen 
werden lediglich ein oder mehrere Kreditinstitute an der Abwicklung beteiligt. 

Der Vorstand soll jedoch ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats für eine oder mehrere Kapitalerhöhungen im Rahmen des genehmigten Kapitals 
auszuschließen, um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen. 

Der Bezugsrechtsausschluss für Spitzenbeträge erleichtert die Abwicklung einer Emission, bei der 
grundsätzlich ein Bezugsrecht besteht, weil dadurch ein technisch durchführbares 
Bezugsverhältnis möglich wird. Der Wert von Spitzenbeträgen für den einzelnen Aktionär ist in der 
Regel gering, der Aufwand für die Ausgabe von Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss für 
Spitzenbeträge dagegen erheblich höher. Der Ausschluss dient daher der Praktikabilität und der 
erleichterten Durchführung der Aktienausgabe. Vorstand und Aufsichtsrat halten den möglichen 
Ausschluss des Bezugsrechts aus diesen Gründen für sachlich gerechtfertigt und unter Abwägung 
mit den Interessen der Aktionäre auch für angemessen. 

 

Berlin, im April 2019 

TLG IMMOBILIEN AG  
– Der Vorstand –  


